
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Anfang Juni wurde durch das Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg das Gut-
achten zum kommunalen Finanzausgleich vorgestellt. Bei der regelmäßig durchzuführen-
den Überprüfung wurden durch das beauftragte FiFo im Wesentlichen keine Beanstandun-
gen festgestellt. Allerdings wurde durch die Gutachter angemerkt, dass in der Haupansatz-
staffel die kreisfreien Städte mit 150 Einwohnergewichtungswerten zu gering eingehen. Die 
Gutachter schlagen als eine Option die Anhebung der Einwohnergewichtung für die kreis-
freien Städte auf 160 bzw. 170 % vor (ermittelt wurde ein theoretischer Hauptansatz von 
190 Punkten), um deren Mehrbelastung zu berücksichtigen. 
 
In diesem Zusammenhang stellen wir folgende Fragen: 
 
1. Wie bewertet die Stadt Cottbus die Ergebnisse des Gutachtens insbesondere zur 

Hauptansatzstaffel? 
2. Welche Auswirkung auf die Haushaltsplanung 2016-2019 hätte die Anhebung der Ein-

wohnergewichtung auf a) 160 % oder b) 170 %? 
3. Welche Schritte wird die Stadt Cottbus, evtl. zusammen mit den anderen kreisfreien 

Städten und dem Städte- und Gemeindetag, unternehmen, um zu einer Änderung der 
Hauptansatzstaffel zu kommen? 
 

 
 

G. Breitschuh-Wiehe 
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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2015 
 

- Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich- 
 
 


